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�. Grundlagen der Jugendamtsurkunde
Die Jugendamtsurkunde stellt einen der wichtigsten und praktischsten Wege dar, um
Kindesunterhaltsansprüche rechtlich abzusichern und durchsetzbar zu machen. Als
vollstreckbarer Titel nach § ��� Abs. � Nr. � ZPO ermöglicht sie die unmittelbare
Zwangsvollstreckung ohne vorheriges gerichtliches Verfahren [�].



Definition und rechtliche Einordnung
Eine Jugendamtsurkunde ist ein öffentliches Dokument, das die Feststellung einer
Unterhaltspflicht zwischen den Eltern eines Kindes bestätigt und eine vollstreckbare
Grundlage für die Durchsetzung der darin festgelegten Ansprüche bietet [�]. Die
rechtliche Grundlage findet sich in § �� des Sozialgesetzbuches VIII (SGB VIII), wonach
das Jugendamt als öffentlicher Träger befugt ist, entsprechende Urkunden zu
erstellen.
Die besondere Bedeutung der Jugendamtsurkunde liegt in ihrer Doppelfunktion: Sie
dient sowohl als Nachweis der Unterhaltsverpflichtung als auch als vollstreckbarer
Titel. Dies unterscheidet sie von anderen Vereinbarungen, die zunächst gerichtlich
durchgesetzt werden müssten. Die Urkunde hat dabei die gleiche Wirkung wie ein
gerichtliches Urteil und kann daher unmittelbar zur Vollstreckung verwendet werden.

Voraussetzungen und Inhalt
Für die Erstellung einer Jugendamtsurkunde müssen bestimmte Voraussetzungen
erfüllt sein. Zunächst muss der unterhaltspflichtige Elternteil freiwillig bereit sein, sich
durch seine Unterschrift zu verpflichten. Eine Zwangsbeurkundung ist nicht möglich.
Des Weiteren kann eine Jugendamtsurkunde nur für Kindesunterhalt erstellt werden -
Ehegatten- oder Trennungsunterhalt fallen nicht in den Anwendungsbereich [�].
Der Inhalt einer Jugendamtsurkunde umfasst typischerweise die Identifikation der
Beteiligten (Unterhaltspflichtiger, Unterhaltsberechtigter, Kind), die Höhe der
Unterhaltsverpflichtung, den Zeitraum der Verpflichtung sowie die Unterwerfung
unter die sofortige Zwangsvollstreckung. Besonders wichtig ist die sogenannte
"Vollstreckungsklausel", die ausdrücklich die Unterwerfung unter die sofortige
Zwangsvollstreckung beinhaltet.

Vollstreckbare Ausfertigung
Für die Vollstreckung ist nicht die ursprüngliche Jugendamtsurkunde erforderlich,
sondern deren vollstreckbare Ausfertigung. Diese wird vom Jugendamt auf Antrag des
Unterhaltsberechtigten erstellt und mit einem entsprechenden Vermerk versehen. Die
vollstreckbare Ausfertigung ist das zentrale Dokument für alle weiteren
Vollstreckungsmaßnahmen und muss sorgfältig verwahrt werden [�].



Die vollstreckbare Ausfertigung unterscheidet sich von einer einfachen Kopie durch
den amtlichen Vollstreckungsvermerk, der bestätigt, dass aus dieser Urkunde die
Zwangsvollstreckung betrieben werden kann. Ohne diesen Vermerk ist eine
Vollstreckung nicht möglich. Daher sollte die vollstreckbare Ausfertigung unmittelbar
nach Abschluss der Beurkundung beim Jugendamt beantragt werden.

�. Vollstreckungsverfahren im Überblick
Das Vollstreckungsverfahren aus Jugendamtsurkunden folgt den allgemeinen Regeln
der Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozessordnung (ZPO), weist jedoch einige
Besonderheiten auf, die für die Praxis von erheblicher Bedeutung sind.

Zwei Vollstreckungswege
Grundsätzlich stehen zwei Wege für die Vollstreckung aus Jugendamtsurkunden zur
Verfügung: die Vollstreckung über das Vollstreckungsgericht (Amtsgericht) mittels
Pfändungs- und Überweisungsbeschluss oder die direkte Beauftragung eines
Gerichtsvollziehers. Die Wahl des Weges hängt von verschiedenen Faktoren ab,
insbesondere von der Art der zu vollstreckenden Forderung und den verfügbaren
Vermögenswerten des Schuldners.
Der Weg über das Vollstreckungsgericht eignet sich besonders für die Pfändung von
Lohn- und Gehaltsforderungen, da hier ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss
erforderlich ist, der direkt an den Arbeitgeber des Schuldners gerichtet wird. Dieser
Weg ist oft effektiver, da er eine kontinuierliche Pfändung ermöglicht und der
Arbeitgeber zur Mitwirkung verpflichtet wird [�].
Die direkte Beauftragung eines Gerichtsvollziehers kommt hingegen in Betracht, wenn
bewegliche Sachen gepfändet werden sollen oder wenn eine Vermögensauskunft
(früher: Offenbarungseid) erwirkt werden muss. Der Gerichtsvollzieher kann auch mit
der Zustellung von Dokumenten beauftragt werden, was in manchen Fällen
erforderlich ist.

Zuständigkeiten und Verfahrensablauf
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Wohnsitz des Schuldners. Für
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse ist das Amtsgericht am Wohnsitz des



Schuldners zuständig (§ ��� ZPO). Bei der Beauftragung von Gerichtsvollziehern ist
grundsätzlich der Gerichtsvollzieher des Bezirks zuständig, in dem die
Vollstreckungshandlung vorgenommen werden soll.
Ein wesentlicher Vorteil der Vollstreckung aus Jugendamtsurkunden liegt darin, dass
keine Vorwarnung des Schuldners erforderlich ist. Dies wurde durch die
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ausdrücklich bestätigt [�]. Selbst wenn der
Unterhaltspflichtige bisher stets pünktlich und freiwillig gezahlt hat, kann ohne
vorherige Mahnung oder Zahlungsaufforderung vollstreckt werden. Dies ermöglicht
eine schnelle und effektive Durchsetzung der Unterhaltsansprüche.
Besonderheiten bei Unterhaltsansprüchen
Unterhaltsansprüche genießen im Vollstreckungsrecht eine privilegierte Stellung.
Nach § ���d ZPO können bei der Pfändung von Arbeitseinkommen höhere Beträge
gepfändet werden, als dies bei anderen Forderungen der Fall wäre. Dem Schuldner
muss lediglich der notwendige Selbstbehalt verbleiben, während die normalen
Pfändungsfreigrenzen nach § ���c ZPO überschritten werden können [�].
Diese Privilegierung muss jedoch ausdrücklich beantragt werden und gilt nur für
unmittelbare Unterhaltsansprüche. Nebenkosten wie Anwaltsgebühren oder
Gerichtskosten fallen nicht unter diese Regelung und unterliegen den normalen
Pfändungsbestimmungen. In der Praxis bedeutet dies, dass bei der Antragstellung
sorgfältig zwischen den verschiedenen Forderungsarten unterschieden werden muss.
Verwirkung und Verjährung
Ein kritischer Aspekt bei der Vollstreckung von Unterhaltsrückständen ist die
Verwirkung. Rückständige Unterhaltsansprüche müssen grundsätzlich innerhalb eines
Jahres nach Fälligkeit eingeklagt oder vollstreckt werden, andernfalls tritt Verwirkung
ein [�]. Diese Regelung soll verhindern, dass sich über Jahre hinweg hohe Rückstände
ansammeln, ohne dass der Gläubiger tätig wird.
Die Verwirkung tritt jedoch nicht automatisch ein, sondern muss vom Schuldner
eingewandt werden. Zudem gibt es Ausnahmen, etwa wenn der Gläubiger an der
rechtzeitigen Vollstreckung gehindert war oder wenn besondere Umstände vorliegen.
In der Praxis ist daher eine zeitnahe Vollstreckung von Unterhaltsrückständen
dringend zu empfehlen.



�. Digitale Einreichung beim Vollstreckungsgericht
Die Digitalisierung der Justiz hat auch das Vollstreckungsverfahren erfasst, bringt
jedoch spezielle Herausforderungen mit sich, die in der Praxis zu erheblichen
Problemen führen können. Seit dem �. Januar ���� besteht für Rechtsanwälte eine
Pflicht zur elektronischen Einreichung von Vollstreckungsanträgen, während für
Bürger verschiedene digitale Übermittlungswege zur Verfügung stehen.
Rechtliche Grundlagen der elektronischen Einreichung
Die Verpflichtung zur elektronischen Einreichung ergibt sich aus § ��� Abs. IV und V
ZPO in Verbindung mit § ���d Abs. � ZPO [�]. Diese Regelungen begründen für
bestimmte Verfahrensbeteiligte, insbesondere Rechtsanwälte, eine aktive
Nutzungspflicht für den elektronischen Rechtsverkehr. Die Nichtbeachtung dieser
Pflicht kann zur Unwirksamkeit der Einreichung führen.
Parallel dazu wurden durch die Zwangsvollstreckungsformular-Verordnung (ZVFV)
neue, strukturierte Formulare eingeführt, die eine elektronische Bearbeitung
erleichtern sollen [��]. Diese Formulare sind seit dem �. September ���� in ihrer
aktuellen Fassung verpflichtend zu verwenden, wobei eine Übergangsregelung bis
zum ��. September ���� die Nutzung der vorherigen Formulare noch gestattet.
Das Hybridverfahren als zentrales Problem
Das größte praktische Problem bei der digitalen Einreichung von
Vollstreckungsanträgen aus Jugendamtsurkunden liegt im sogenannten
Hybridverfahren. Während der Antrag selbst elektronisch eingereicht werden muss, ist
die vollstreckbare Ausfertigung der Jugendamtsurkunde weiterhin in Papierform
vorzulegen [��]. Dies führt zu einem Medienbruch, der den zeitlichen Vorteil der
elektronischen Einreichung zunichtemacht.
Die Ausnahme von dieser Regel gilt nur für Vollstreckungsbescheide bis zu einer
Forderungshöhe von �.��� Euro (§§ ���a, ���a ZPO). Bei diesen kann auf die Vorlage
des Originals verzichtet werden, wenn eine entsprechende Versicherung abgegeben
wird. Jugendamtsurkunden fallen jedoch nicht unter diese Ausnahmeregelung, sodass
das Original stets nachgereicht werden muss.



In der Praxis bedeutet dies, dass zunächst der elektronische Antrag gestellt wird, dem
eine elektronische Kopie der Jugendamtsurkunde beigefügt werden sollte.
Anschließend muss das Original der vollstreckbaren Ausfertigung postalisch
nachgesandt werden, wobei auf den bereits gestellten elektronischen Antrag unter
Angabe des Datums hinzuweisen ist. Alternativ kann das Original erst nach
Aufforderung durch das Gericht unter Angabe des Aktenzeichens übersandt werden,
was die Zuordnung erleichtert [��].
Elektronische Übermittlungswege für Rechtsanwälte
Für Rechtsanwälte ist das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) der einzige
zulässige Übermittlungsweg. Das beA-System wurde speziell für die sichere
Kommunikation zwischen Anwälten und Gerichten entwickelt und bietet Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung sowie eine sichere Identifikation der Kommunikationspartner.
Die Nutzung des beA erfordert eine entsprechende Registrierung bei der örtlichen
Rechtsanwaltskammer und die Installation der beA-Software. Der ausgefüllte
Vollstreckungsantrag wird als PDF-Dokument der beA-Nachricht angefügt. Dabei ist zu
beachten, dass die neuen strukturierten Formulare verwendet werden müssen, die
eine automatisierte Bearbeitung ermöglichen sollen.
Ein praktisches Problem ergibt sich daraus, dass die Gerichte erheblichen Aufwand
haben, die postalisch eingehenden Originaltitel den elektronischen Anträgen
zuzuordnen. Einige Gerichte haben daher ihre Anwaltschaft gebeten, elektronische
Kopien der Vollstreckungstitel dem Antrag beizufügen und das Original erst nach
Aufforderung zu übersenden [��]. Dies reduziert zwar den Bearbeitungsaufwand,
verlängert aber das Verfahren.

Digitale Übermittlungswege für Bürger
Bürger ohne beA-Zugang haben verschiedene Möglichkeiten der elektronischen
Kommunikation mit der Justiz. Diese Wege stehen grundsätzlich allen Bürgern offen,
erfordern jedoch unterschiedliche technische Voraussetzungen und
Registrierungsverfahren.
Mein Justizpostfach (MJP)
Das Mein Justizpostfach (MJP) ist ein kostenloser Postfach- und Versanddienst des
Nutzerkontos Bund, der seit dem �. Oktober ���� im Regelbetrieb verfügbar ist [��].



Das MJP ermöglicht die sichere elektronische Kommunikation mit der Justiz sowie mit
Behörden, Rechtsanwälten, Notaren und Steuerberatern.
Für die Nutzung des MJP ist eine BundID erforderlich, die unter https://id.bund.de/de
eingerichtet werden kann. Die Registrierung erfolgt mittels Online-Ausweis oder
anderen elektronischen Identifizierungsmitteln. Das MJP ist als Browseranwendung
unter https://mjp.justiz.de/ verfügbar und wurde kontinuierlich um zusätzliche
Funktionen wie E-Mail-Benachrichtigungen erweitert.
Das MJP ist grundsätzlich auf die Bedürfnisse von Bürgern ausgerichtet und weniger
auf professionelle Verfahrensbeteiligte. So fehlen beispielsweise Möglichkeiten zur
Angabe einer Berufsträgereigenschaft oder einer Firmenadresse anstelle der
Privatadresse. Für die Vollstreckung aus Jugendamtsurkunden ist dies jedoch in der
Regel unproblematisch.
Elektronisches Bürger- und Organisationenpostfach (eBO)
Das elektronische Bürger- und Organisationenpostfach (eBO) bietet eine weitere
Möglichkeit der sicheren elektronischen Kommunikation. Im Gegensatz zum MJP ist
für die Nutzung des eBO kostenpflichtige Software erforderlich, die von zugelassenen
Anbietern wie FP Digital Business Solutions, Governikus oder Procilon bereitgestellt
wird [��].
Die Registrierung eines eBO erfordert eine sichere Identifikation, die entweder mittels
Online-Ausweis oder durch Identifikation bei einem Notar erfolgen kann. Die notarielle
Identifikation ist kostenpflichtig nach dem GNotKG. Nach der Registrierung werden die
Daten des Postfachinhabers im SAFE-Verzeichnisdienst gespeichert und für Justiz,
Behörden, Rechtsanwälte und Notare einsehbar gemacht.
Das eBO bietet den Vorteil einer durchgehenden Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und
einer verifizierten Identität aller Kommunikationspartner. Für Bürger, die regelmäßig
mit der Justiz kommunizieren müssen, kann sich die Investition in die erforderliche
Software lohnen.
Besondere Regelungen in Bayern
In Bayern steht zusätzlich die BayernID als kostenloser Übermittlungsweg zur
Verfügung. Die BayernID ist ein Nutzerkonto nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG)
und der einheitliche Zugang zu allen Online-Verfahren der bayerischen Verwaltung



[��]. Die Registrierung erfolgt unter
https://bayernid.freistaat.bayern/de/bayern/freistaat und ist kostenfrei.
Mit der BayernID können Dokumente über spezielle Formulare bei den bayerischen
Gerichten und Staatsanwaltschaften eingereicht werden. Diese Formulare sind über
die Internetseiten der Gerichte oder über das BayernPortal erreichbar. Für die
Anmeldung ist eine Identitätsfeststellung mittels Online-Ausweis erforderlich, wofür
die kostenlose AusweisApp� benötigt wird.
Technische Anforderungen und Formatvorgaben
Unabhängig vom gewählten Übermittlungsweg müssen bestimmte technische
Anforderungen erfüllt werden. Alle Dokumente müssen im PDF-Format vorliegen,
andere Dateiformate sind nicht zulässig [��]. Die Dokumente müssen zudem einfach
signiert sein, das heißt als Unterschrift den Namenszug tragen. Eine eingescannte
Unterschrift ist ausreichend, aber auch die Wiedergabe des Namens in
Maschinenschrift wird akzeptiert.
Besonders wichtig ist, dass der eigentliche Schriftsatz als PDF-Anhang übermittelt
wird und nicht im Nachrichtenfeld der elektronischen Nachricht. Eingaben im
Nachrichtenfeld könnten von den Gerichten als ungültig eingestuft werden. Das
Nachrichtenfeld sollte daher leer gelassen oder nur mit einem kurzen Hinweis auf den
Anhang versehen werden.

Praktische Herausforderungen und Lösungsansätze
Die praktische Umsetzung der digitalen Einreichung bringt verschiedene
Herausforderungen mit sich. Ein wesentliches Problem liegt in der Zuordnung der
postalisch nachgesandten Originaltitel zu den elektronischen Anträgen. Da zum
Zeitpunkt der Nachsendung oft noch kein Aktenzeichen bekannt ist, müssen die
Gerichte erheblichen Aufwand betreiben, um die Dokumente korrekt zuzuordnen.
Als Lösungsansatz hat sich bewährt, dem elektronischen Antrag eine elektronische
Kopie des Vollstreckungstitels beizufügen und das Original mit einem deutlichen
Hinweis auf den elektronischen Antrag unter Angabe des Datums zu versenden.
Alternativ kann das Original erst nach Aufforderung durch das Gericht unter Angabe
des Aktenzeichens übersandt werden, was die Zuordnung erheblich erleichtert [��].



Fristwahrende Anträge sollten grundsätzlich telefonisch beim Gericht angekündigt
werden, um deren rechtzeitige Bearbeitung sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig,
da der Medienbruch zu Verzögerungen führen kann, die bei fristgebundenen Verfahren
problematisch werden können.

�. Digitale Beauftragung von Gerichtsvollziehern
Die digitale Beauftragung von Gerichtsvollziehern unterliegt denselben rechtlichen
Grundlagen wie die Einreichung beim Vollstreckungsgericht, weist jedoch einige
Besonderheiten auf, die für die praktische Umsetzung von erheblicher Bedeutung
sind. Auch hier führt das Hybridverfahren zu praktischen Problemen, die den
Vollstreckungsprozess verkomplizieren können.

Rechtliche Grundlagen und Verfahren
Die Verpflichtung zur elektronischen Einreichung von Vollstreckungsaufträgen an
Gerichtsvollzieher ergibt sich aus § ���a ZPO in Verbindung mit § ���d ZPO [��]. Seit
dem �. Januar ���� müssen Rechtsanwälte Vollstreckungsaufträge zwingend als
elektronisches Dokument einreichen. Dies gilt sowohl für die direkte Beauftragung des
Gerichtsvollziehers als auch für die Einreichung über die
Gerichtsvollzieherverteilerstelle des zuständigen Amtsgerichts.
Gerichtsvollzieher nehmen vollumfänglich am elektronischen Rechtsverkehr teil und
verfügen über entsprechende elektronische Postfächer. Die Kommunikation erfolgt
über dieselben sicheren Übermittlungswege wie bei der Kommunikation mit
Gerichten. Dabei gelten dieselben technischen Anforderungen und
Bearbeitungshinweise wie bei der Kommunikation mit anderen Justizbehörden.

Das Hybridverfahren bei Gerichtsvollziehern
Auch bei der Beauftragung von Gerichtsvollziehern tritt das Problem des
Hybridverfahrens auf. Während der Vollstreckungsauftrag elektronisch eingereicht
werden muss, ist die vollstreckbare Ausfertigung der Jugendamtsurkunde
grundsätzlich im Original vorzulegen. Die einzige Ausnahme gilt für
Vollstreckungsbescheide mit einer Forderung bis �.��� Euro, bei denen auf die Vorlage
des Originals verzichtet werden kann, wenn eine entsprechende Versicherung nach §
���a ZPO beigefügt wird [��].



Bei Jugendamtsurkunden muss daher auch bei elektronischer Beauftragung das
Original der vollstreckbaren Ausfertigung nachgereicht werden. Dies führt zu
denselben praktischen Problemen wie bei der Einreichung beim
Vollstreckungsgericht: Der zeitliche Vorteil der elektronischen Einreichung entfällt,
und es entstehen Zuordnungsprobleme bei der Bearbeitung.

Praktisches Vorgehen bei der elektronischen Beauftragung
Für die praktische Umsetzung der elektronischen Beauftragung haben sich bestimmte
Verfahrensweisen bewährt, die die Bearbeitung erleichtern und Fehler vermeiden
helfen. Zunächst sollte der elektronische Vollstreckungsauftrag vollständig ausgefüllt
und alle erforderlichen Anlagen als PDF beigefügt werden. Dem Auftrag sollte eine
elektronische Kopie der Jugendamtsurkunde beigefügt werden, auch wenn das
Original nachgereicht werden muss.
Das Original der vollstreckbaren Ausfertigung sollte mit einem deutlichen Hinweis auf
den elektronischen Auftrag unter Angabe des Datums versandt werden. Dabei ist
wichtig, dass der Vollstreckungsauftrag nicht erneut in Papierform übersandt wird, da
dies zu Verwirrung führen kann [��]. Die Gerichtsvollzieher haben ausdrücklich darum
gebeten, Doppeleinreichungen zu vermeiden.
Eine alternative Vorgehensweise, die in nicht eilbedürftigen Verfahren empfohlen wird,
besteht darin, das Original erst nach Aufforderung durch den Gerichtsvollzieher unter
Angabe des Aktenzeichens zu übersenden. Dies erleichtert die Zuordnung erheblich
und reduziert den Bearbeitungsaufwand. Allerdings kann dies zu Verzögerungen
führen, die bei eilbedürftigen Vollstreckungsmaßnahmen problematisch sein können.

Besonderheiten bei Vollmachten und Versicherungen
Ein Vorteil der elektronischen Beauftragung liegt darin, dass auf die Einreichung einer
Vollmacht im Original verzichtet werden kann. Es genügt eine Versicherung nach §
���a ZPO, dass eine entsprechende Vollmacht vorliegt [��]. Dies vereinfacht das
Verfahren erheblich, da nicht auch noch die Originalvollmacht nachgereicht werden
muss.
Bei Vollstreckungsbescheiden bis �.��� Euro kann sogar vollständig auf die Vorlage
von Originaldokumenten verzichtet werden. In diesem Fall muss lediglich eine
Versicherung nach § ���a ZPO abgegeben werden, dass der Vollstreckungsbescheid



in der vollstreckbaren Ausfertigung vorliegt. Diese Regelung ermöglicht ein vollständig
elektronisches Verfahren, das den Intentionen der Digitalisierung entspricht.
Elektronische Übermittlungswege für Bürger
Bürger können dieselben elektronischen Übermittlungswege nutzen wie bei der
Kommunikation mit Gerichten. Das Mein Justizpostfach (MJP), das elektronische
Bürger- und Organisationenpostfach (eBO) und in Bayern die BayernID stehen auch für
die Kommunikation mit Gerichtsvollziehern zur Verfügung.
Die technischen Anforderungen sind identisch: Dokumente müssen im PDF-Format
vorliegen und einfach signiert sein. Der Vollstreckungsauftrag muss als PDF-Anhang
übermittelt werden, nicht im Nachrichtenfeld der elektronischen Nachricht. Auch hier
gilt, dass das Original der Jugendamtsurkunde nachgereicht werden muss, es sei
denn, es handelt sich um einen Vollstreckungsbescheid bis �.��� Euro.

Zustellungen und weitere Kommunikation
Ein weiterer Bereich, in dem die elektronische Kommunikation mit Gerichtsvollziehern
relevant wird, sind Zustellungen auf Betreiben der Parteien. Die zuzustellenden
Dokumente können ebenfalls als elektronisches Dokument an den Gerichtsvollzieher
gesendet werden [��]. Dies ist besonders praktisch, wenn beispielsweise gerichtliche
Entscheidungen oder andere wichtige Dokumente zugestellt werden müssen.
Die elektronische Zustellung durch den Gerichtsvollzieher selbst ist ebenfalls möglich,
sofern der Empfänger über ein entsprechendes elektronisches Postfach verfügt. Dies
kann das Zustellungsverfahren erheblich beschleunigen, da keine physische
Zustellung erforderlich ist. Allerdings müssen die Voraussetzungen für die
elektronische Zustellung nach § ��� ZPO erfüllt sein.

Probleme und Lösungsansätze in der Praxis
Die praktische Umsetzung der elektronischen Beauftragung von Gerichtsvollziehern
bringt ähnliche Probleme mit sich wie die Einreichung beim Vollstreckungsgericht. Das
Hauptproblem liegt in der Zuordnung der nachgesandten Originaltitel zu den
elektronischen Aufträgen. Da zum Zeitpunkt der Nachsendung oft noch keine
Geschäftsnummer des Gerichtsvollziehers bekannt ist, müssen diese erheblichen
Aufwand betreiben, um die Dokumente korrekt zuzuordnen.



Als Lösungsansatz hat sich bewährt, den elektronischen Auftrag mit einer
elektronischen Kopie der Jugendamtsurkunde zu versehen und das Original mit einem
deutlichen Hinweis auf den elektronischen Auftrag zu versenden. Dabei sollte das
Datum des elektronischen Auftrags angegeben werden, um die Zuordnung zu
erleichtern. Alternativ kann das Original erst nach Aufforderung durch den
Gerichtsvollzieher übersandt werden.

Besondere Hinweise für Gerichtsvollzieher
Gerichtsvollzieher können für die Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr sowohl
ein elektronisches Bürger- und Organisationenpostfach (eBO) als auch ein
elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) nutzen [��]. Bei der
Einrichtung eines EGVP werden bestimmte personenbezogene Daten erhoben und
dauerhaft gespeichert, die ausschließlich für die Begründung, Durchführung und
Abwicklung des elektronischen Rechtsverkehrs genutzt werden.
Die Datenverarbeitung erfolgt unter strengen Datenschutzbestimmungen, und es
erfolgt keine Übermittlung an Dritte zu kommerziellen Zwecken. Für die Teilnahme am
elektronischen Rechtsverkehr ist die Zustimmung zu einer entsprechenden
Datenschutzerklärung erforderlich, die jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.
Vorteile für Inkassounternehmen
Ein interessanter Aspekt der aktuellen Rechtslage liegt darin, dass
Inkassounternehmen einen praktischen Vorteil gegenüber Rechtsanwälten haben. Da
für Inkassounternehmen keine Verpflichtung zur Nutzung des elektronischen
Rechtsverkehrs besteht, können sie ihre Vollstreckungsaufträge weiterhin vollständig
auf dem Postweg einreichen [��]. Dies vermeidet das Hybridverfahren und kann zu
einer schnelleren Bearbeitung führen, wenn die Geschäftsstellen der
Gerichtsvollzieher bei der Bearbeitung postalischer Anträge schneller sind.
Diese Situation führt zu der paradoxen Lage, dass die Digitalisierung in manchen
Fällen zu einer Verlangsamung des Verfahrens führt, während die "analoge"
Einreichung effizienter sein kann. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer
gesetzlichen Lösung des Hybridverfahren-Problems.



�. Schritt-für-Schritt-Anleitung für Rechtsanwälte
Diese detaillierte Anleitung richtet sich an Rechtsanwälte und ihre Mitarbeiter, die
Vollstreckungsmaßnahmen aus Jugendamtsurkunden einleiten müssen. Aufgrund der
beA-Pflicht seit dem �. Januar ���� ist eine elektronische Einreichung zwingend
erforderlich.

Vorbereitung und erforderliche Unterlagen
Bevor mit der elektronischen Einreichung begonnen werden kann, müssen alle
erforderlichen Unterlagen vollständig vorliegen und geprüft werden. Die
Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen ist entscheidend für den Erfolg der
Vollstreckungsmaßnahme.
Erforderliche Unterlagen im Original: - Vollstreckbare Ausfertigung der
Jugendamtsurkunde - Vollmacht des Mandanten (bei Vertretung) - Nachweis über die
Höhe der Forderung (bei Rückständen) - Gegebenenfalls Nachweis über Zinsen und
Kosten
Zusätzlich für die elektronische Einreichung: - Eingescannte PDF-Versionen aller
Unterlagen - Ausgefülltes Antragsformular nach ZVFV - Berechnungsaufstellung bei
Rückständen - Vollmachtsversicherung nach § ���a ZPO
Die vollstreckbare Ausfertigung der Jugendamtsurkunde muss vom Jugendamt mit
dem entsprechenden Vollstreckungsvermerk versehen sein. Eine einfache Kopie oder
beglaubigte Abschrift reicht nicht aus. Falls die vollstreckbare Ausfertigung noch nicht
vorliegt, muss diese zunächst beim Jugendamt beantragt werden, bevor mit der
Vollstreckung begonnen werden kann.

Schritt �: Zuständigkeit prüfen und Antragsgegner ermitteln
Vor der Antragstellung muss die örtliche Zuständigkeit geprüft werden. Für Pfändungs-
und Überweisungsbeschlüsse ist das Amtsgericht am Wohnsitz des Schuldners
zuständig (§ ��� ZPO). Bei der Beauftragung von Gerichtsvollziehern ist der
Gerichtsvollzieher des Bezirks zuständig, in dem die Vollstreckungshandlung
vorgenommen werden soll.
Die aktuelle Anschrift des Schuldners muss ermittelt werden. Hierfür können
verschiedene Auskunftsmöglichkeiten genutzt werden: - Melderegisterauskunft nach



§ �� BMG - Auskunft bei der Deutschen Rentenversicherung - Auskunft beim
Bundeszentralamt für Steuern - Private Auskunfteien (soweit zulässig)
Bei der Lohnpfändung muss zusätzlich der Arbeitgeber des Schuldners ermittelt
werden. Hierfür können Auskünfte bei der Bundesagentur für Arbeit oder bei der
Deutschen Rentenversicherung eingeholt werden.

Schritt �: Antragsformular ausfüllen
Das neue Antragsformular nach der ZVFV muss vollständig und korrekt ausgefüllt
werden. Das Formular ist als strukturiertes PDF verfügbar und kann elektronisch
ausgefüllt werden. Dabei sind folgende Punkte besonders zu beachten:
Angaben zum Gläubiger: - Vollständiger Name und Anschrift - Bei Vertretung: Angabe
des Rechtsanwalts - Bankverbindung für Überweisungen
Angaben zum Schuldner: - Vollständiger Name und Anschrift - Geburtsdatum (soweit
bekannt) - Bei Lohnpfändung: Arbeitgeber mit vollständiger Anschrift
Angaben zur Forderung: - Hauptforderung mit genauer Bezeichnung - Zinsen
(Zinssatz und Berechnungszeitraum) - Kosten (aufgeschlüsselt nach Positionen) - Bei
Unterhalt: Hinweis auf privilegierte Pfändung nach § ���d ZPO
Angaben zum Vollstreckungstitel: - Bezeichnung als "Jugendamtsurkunde" - Datum
der Beurkundung - Aktenzeichen des Jugendamts - Datum der vollstreckbaren
Ausfertigung

Schritt �: Elektronische Einreichung über beA
Die elektronische Einreichung erfolgt über das besondere elektronische
Anwaltspostfach (beA). Dabei ist folgendes Vorgehen zu empfehlen:
Vorbereitung der beA-Nachricht: - Empfänger: Zuständiges Amtsgericht oder
Gerichtsvollzieher - Betreff: "Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und
Überweisungsbeschlusses" oder "Vollstreckungsauftrag" - Nachrichtentext: Kurzer
Hinweis auf den Anhang, keine ausführlichen Ausführungen
Anlagen zur beA-Nachricht: - Ausgefülltes Antragsformular als PDF - Elektronische
Kopie der Jugendamtsurkunde - Vollmachtsversicherung nach § ���a ZPO -



Berechnungsaufstellung bei Rückständen - Gegebenenfalls weitere erforderliche
Nachweise
Die elektronische Kopie der Jugendamtsurkunde sollte in guter Qualität eingescannt
werden, da sie dem Gericht oder Gerichtsvollzieher zur ersten Prüfung dient. Auch
wenn das Original nachgereicht werden muss, erleichtert eine gute elektronische
Kopie die Bearbeitung.

Schritt �: Nachsendung der Originalunterlagen
Nach der elektronischen Einreichung müssen die Originalunterlagen postalisch
nachgesandt werden. Dabei ist folgendes Vorgehen zu empfehlen:
Begleitschreiben: - Deutlicher Hinweis auf den bereits gestellten elektronischen
Antrag - Datum der elektronischen Einreichung - Kurze Auflistung der beigefügten
Originalunterlagen - Bitte um Zuordnung zum elektronischen Antrag
Zu übersendende Originalunterlagen: - Vollstreckbare Ausfertigung der
Jugendamtsurkunde - Originalvollmacht (falls nicht bereits hinterlegt) -
Gegebenenfalls weitere Originalurkunden
Die Originalunterlagen sollten per Einschreiben mit Rückschein versandt werden, um
den Zugang nachweisen zu können. Eine Kopie aller Unterlagen sollte für die eigenen
Akten zurückbehalten werden.
Schritt �: Alternative Vorgehensweise bei nicht eilbedürftigen
Verfahren
In nicht eilbedürftigen Verfahren kann alternativ das Original erst nach Aufforderung
durch das Gericht oder den Gerichtsvollzieher übersandt werden. Dies hat den Vorteil,
dass das Aktenzeichen bereits bekannt ist und die Zuordnung erleichtert wird.
Vorgehen: - Elektronische Einreichung wie beschrieben - Hinweis in der beA-
Nachricht, dass das Original auf Anforderung nachgereicht wird - Warten auf
Aufforderung durch das Gericht/Gerichtsvollzieher - Nachsendung des Originals unter
Angabe des Aktenzeichens
Diese Vorgehensweise kann zu Verzögerungen führen, da das Gericht oder der
Gerichtsvollzieher zunächst das Original anfordern muss. Bei eilbedürftigen
Vollstreckungsmaßnahmen ist daher die sofortige Nachsendung zu empfehlen.



Schritt �: Überwachung des Verfahrens
Nach der Einreichung sollte das Verfahren kontinuierlich überwacht werden. Dabei
sind folgende Punkte zu beachten:
Fristen: - Bearbeitungszeit des Gerichts/Gerichtsvollziehers - Widerspruchsfristen des
Schuldners - Verjährungsfristen bei Rückständen
Kommunikation: - Rückfragen des Gerichts/Gerichtsvollziehers - Mitteilungen über
den Verfahrensstand - Erfolgsmeldungen oder Probleme bei der Vollstreckung
Nachfassaktionen: - Bei ausbleibender Bearbeitung: Nachfrage beim
Gericht/Gerichtsvollzieher - Bei Problemen: Ergänzung fehlender Unterlagen - Bei
Erfolg: Information des Mandanten
Besondere Hinweise für die Praxis
Fristwahrende Anträge: Bei fristwahrenden Anträgen sollte die elektronische
Einreichung telefonisch beim Gericht angekündigt werden. Dies stellt sicher, dass der
Antrag rechtzeitig bearbeitet wird und die Frist gewahrt bleibt.
Privilegierte Pfändung bei Unterhalt: Bei der Pfändung von Arbeitseinkommen
wegen Unterhaltsrückständen muss die privilegierte Pfändung nach § ���d ZPO
ausdrücklich beantragt werden. Dies sollte bereits im Antragsformular deutlich
vermerkt werden.
Kosten und Gebühren: Die Kosten für die Vollstreckung können grundsätzlich dem
Schuldner auferlegt werden. Dies sollte im Antrag entsprechend beantragt werden. Die
eigenen Anwaltsgebühren können jedoch nur bei entsprechender Kostenregelung im
Vollstreckungstitel geltend gemacht werden.

�. Schritt-für-Schritt-Anleitung für Bürger
Diese Anleitung richtet sich an Bürger, die ohne anwaltliche Vertretung
Vollstreckungsmaßnahmen aus Jugendamtsurkunden einleiten möchten. Da für
Bürger keine Verpflichtung zur elektronischen Einreichung besteht, können sie
grundsätzlich zwischen dem elektronischen und dem postalischen Weg wählen. Die



elektronische Einreichung bietet jedoch Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit und
Nachweisbarkeit.
Vorbereitung und Entscheidung über den Einreichungsweg
Bevor mit der Vollstreckung begonnen werden kann, müssen Sie sich für einen
Einreichungsweg entscheiden. Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur
Verfügung:
Elektronische Einreichung: - Mein Justizpostfach (MJP) - bundesweit kostenlos -
Elektronisches Bürger- und Organisationenpostfach (eBO) - kostenpflichtige Software
erforderlich - BayernID - nur in Bayern, kostenlos
Postalische Einreichung: - Herkömmlicher Postweg - Keine technischen
Voraussetzungen erforderlich - Längere Bearbeitungszeiten möglich
Die elektronische Einreichung ist zu empfehlen, da sie schneller ist und Sie eine
automatische Empfangsbestätigung erhalten. Zudem können Sie den
Bearbeitungsstand oft online verfolgen.

Schritt �: Einrichtung eines elektronischen Postfachs (bei
elektronischer Einreichung)
Falls Sie sich für die elektronische Einreichung entscheiden, müssen Sie zunächst ein
entsprechendes Postfach einrichten.
Option A: Mein Justizpostfach (MJP) einrichten
Das MJP ist die einfachste und kostengünstigste Option für die meisten Bürger.
Voraussetzungen: - Personalausweis mit Online-Funktion oder elektronischer
Aufenthaltstitel - Smartphone oder Computer mit Internetverbindung - AusweisApp�
(kostenlos downloadbar)
Einrichtung: �. Besuchen Sie https://id.bund.de/de �. Klicken Sie auf "BundID
erstellen" �. Folgen Sie den Anweisungen zur Identifikation mit Ihrem Personalausweis
�. Laden Sie die AusweisApp� herunter und installieren Sie diese �. Führen Sie die
Identifikation durch �. Nach erfolgreicher Registrierung besuchen Sie
https://mjp.justiz.de/ �. Melden Sie sich mit Ihrer BundID an �. Ihr Justizpostfach ist
nun einsatzbereit



Option B: Elektronisches Bürgerpostfach (eBO) einrichten
Das eBO bietet erweiterte Funktionen, erfordert aber kostenpflichtige Software.
Anbieter: - FP Digital Business Solutions - Governikus - Procilon
Einrichtung: �. Wählen Sie einen Anbieter und erwerben Sie die Software �.
Installieren Sie die Software auf Ihrem Computer �. Registrieren Sie sich für ein eBO �.
Führen Sie die Identifikation durch (Online-Ausweis oder Notar) �. Warten Sie auf die
Freischaltung �. Ihr eBO ist nun einsatzbereit
Option C: BayernID einrichten (nur in Bayern)
Einrichtung: �. Besuchen Sie https://bayernid.freistaat.bayern/de/bayern/freistaat �.
Klicken Sie auf "Registrieren" �. Folgen Sie den Anweisungen zur Identifikation �.
Laden Sie die AusweisApp� herunter �. Führen Sie die Identifikation durch �. Ihre
BayernID ist nun einsatzbereit
Schritt �: Erforderliche Unterlagen zusammenstellen
Unabhängig vom gewählten Einreichungsweg benötigen Sie folgende Unterlagen:
Zwingend erforderlich: - Vollstreckbare Ausfertigung der Jugendamtsurkunde
(Original) - Nachweis über die Höhe der Forderung - Ihre Personalien und
Bankverbindung - Personalien und Anschrift des Schuldners
Bei elektronischer Einreichung zusätzlich: - Eingescannte PDF-Version der
Jugendamtsurkunde - Ausgefülltes Antragsformular als PDF - Berechnungsaufstellung
als PDF
Wichtiger Hinweis: Auch bei elektronischer Einreichung müssen Sie das Original der
Jugendamtsurkunde postalisch nachreichen!

Schritt �: Zuständigkeit ermitteln
Sie müssen das zuständige Gericht oder den zuständigen Gerichtsvollzieher ermitteln.
Für Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse: - Zuständig ist das Amtsgericht am
Wohnsitz des Schuldners - Die Adresse finden Sie unter www.justiz.de



Für Gerichtsvollzieher: - Zuständig ist der Gerichtsvollzieher des Bezirks, in dem
vollstreckt werden soll - Die Kontaktdaten finden Sie über die
Gerichtsvollzieherdatenbank

Schritt �: Antragsformular ausfüllen
Das offizielle Formular finden Sie unter: - www.bmjv.de (Bundesministerium der
Justiz) - www.justiz.de (Justizportal)
Wichtige Angaben: - Ihre vollständigen Personalien - Bankverbindung für
Überweisungen - Vollständige Personalien des Schuldners - Bei Lohnpfändung:
Arbeitgeber des Schuldners - Genaue Bezeichnung der Forderung - Höhe der
Hauptforderung, Zinsen und Kosten - Hinweis auf Jugendamtsurkunde als
Vollstreckungstitel
Besonderheit bei Unterhalt: Beantragen Sie ausdrücklich die privilegierte Pfändung
nach § ���d ZPO. Schreiben Sie: "Es wird beantragt, bei der Pfändung die
Bestimmungen des § ���d ZPO anzuwenden."

Schritt �A: Elektronische Einreichung
Mit Mein Justizpostfach (MJP):

�. Melden Sie sich bei https://mjp.justiz.de/ an
�. Klicken Sie auf "Neue Nachricht"
�. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Gerichts/Gerichtsvollziehers ein
�. Betreff: "Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses" oder

"Vollstreckungsauftrag"
�. Fügen Sie folgende Dateien als Anhang hinzu:
�. Ausgefülltes Antragsformular (PDF)
�. Eingescannte Jugendamtsurkunde (PDF)
�. Berechnungsaufstellung (PDF)
�. Nachrichtentext: "Anbei übersende ich meinen Antrag. Das Original der

Jugendamtsurkunde reiche ich postalisch nach."
��. Senden Sie die Nachricht ab



��. Sie erhalten eine Empfangsbestätigung
Mit eBO oder BayernID:
Das Vorgehen ist ähnlich, die genauen Schritte entnehmen Sie der Software-
Dokumentation Ihres Anbieters.
Schritt �B: Postalische Einreichung
Falls Sie sich für den postalischen Weg entscheiden:

�. Drucken Sie das ausgefüllte Antragsformular aus
�. Unterschreiben Sie das Formular handschriftlich
�. Fügen Sie folgende Unterlagen bei:
�. Vollstreckbare Ausfertigung der Jugendamtsurkunde (Original)
�. Berechnungsaufstellung
�. Kopie Ihres Personalausweises
�. Versenden Sie alles per Einschreiben mit Rückschein
�. Bewahren Sie Kopien aller Unterlagen auf

Schritt �: Nachsendung der Originalunterlagen (nur bei
elektronischer Einreichung)
Nach der elektronischen Einreichung müssen Sie das Original der Jugendamtsurkunde
postalisch nachsenden.
Begleitschreiben:

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersende ich das Original der vollstreckbaren Ausfertigung der 
Jugendamtsurkunde zu meinem elektronischen Antrag vom [Datum].

Ich bitte um Zuordnung zu meinem elektronischen Antrag und um weitere 
Bearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen
[Ihre Unterschrift]
[Ihr Name]



Zu übersendende Unterlagen: - Original der vollstreckbaren Ausfertigung der
Jugendamtsurkunde - Das Begleitschreiben
Versenden Sie die Unterlagen per Einschreiben mit Rückschein.

Schritt �: Verfahren überwachen
Nach der Einreichung sollten Sie das Verfahren überwachen:
Was Sie erwarten können: - Eingangsbestätigung (bei elektronischer Einreichung
automatisch) - Prüfung der Unterlagen durch das Gericht/Gerichtsvollzieher - Erlass
des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses oder Beginn der Vollstreckung -
Mitteilung über den Erfolg der Vollstreckung
Typische Bearbeitungszeiten: - Elektronische Einreichung: �-� Wochen - Postalische
Einreichung: �-� Wochen - Vollstreckung: Je nach Fall unterschiedlich
Bei Problemen: - Rückfragen des Gerichts/Gerichtsvollziehers beantworten - Fehlende
Unterlagen nachreichen - Bei längerer Bearbeitungszeit nachfragen
Schritt �: Nach erfolgter Vollstreckung
Bei erfolgreicher Vollstreckung: - Sie erhalten eine Mitteilung über den
eingegangenen Betrag - Das Geld wird auf Ihr angegebenes Konto überwiesen -
Bewahren Sie alle Unterlagen für Ihre Unterlagen auf
Bei erfolgloser Vollstreckung: - Sie erhalten eine entsprechende Mitteilung - Prüfen
Sie alternative Vollstreckungsmöglichkeiten - Gegebenenfalls Beauftragung eines
Rechtsanwalts

Wichtige Hinweise für Bürger
Kosten: - Gerichtskosten fallen an (meist ��-�� Euro) - Diese können dem Schuldner
auferlegt werden - Bei erfolgloser Vollstreckung müssen Sie die Kosten tragen
Rechtliche Beratung: - Bei komplexen Fällen sollten Sie einen Rechtsanwalt
konsultieren - Beratungshilfe ist bei geringem Einkommen möglich -
Rechtsschutzversicherung kann Kosten übernehmen



Fristen beachten: - Unterhaltsrückstände verwirken nach einem Jahr - Handeln Sie
daher zeitnah - Bei Unsicherheiten fragen Sie beim Jugendamt nach
Datenschutz: - Ihre Daten werden nur für das Vollstreckungsverfahren verwendet - Bei
elektronischen Postfächern gelten besondere Datenschutzbestimmungen - Löschen
Sie sensible Daten nach Abschluss des Verfahrens

�. Hürden und Probleme in der Praxis
Die Digitalisierung der Vollstreckungsverfahren bringt erhebliche praktische Probleme
mit sich, die den ursprünglich intendierten Effizienzgewinn zunichtemachen können.
Diese Probleme sind dem Gesetzgeber bekannt, eine Lösung ist jedoch noch nicht in
Sicht.

Das Hybridverfahren als Hauptproblem
Das zentrale Problem liegt im sogenannten Hybridverfahren, das durch die
unvollständige Digitalisierung der Vollstreckungsverfahren entstanden ist. Während
Anträge elektronisch eingereicht werden müssen, sind Vollstreckungstitel wie
Jugendamtsurkunden weiterhin im Original vorzulegen [��]. Dies führt zu einem
Medienbruch, der mehrere negative Konsequenzen hat:
Zeitliche Nachteile: Der ursprünglich intendierte Zeitvorteil der elektronischen
Einreichung entfällt, da das Verfahren erst nach Eingang des Originals vollständig
bearbeitet werden kann. In manchen Fällen kann die elektronische Einreichung sogar
langsamer sein als die vollständige postalische Einreichung.
Zuordnungsprobleme: Gerichte und Gerichtsvollzieher haben erheblichen Aufwand,
die postalisch eingehenden Originaltitel den elektronischen Anträgen zuzuordnen. Da
zum Zeitpunkt der Nachsendung oft noch kein Aktenzeichen bekannt ist, müssen die
Dokumente manuell zugeordnet werden.
Fehlerquellen: Die doppelte Einreichung (elektronisch und postalisch) erhöht die
Fehlerwahrscheinlichkeit. Dokumente können verloren gehen, falsch zugeordnet oder
doppelt bearbeitet werden.
Kostensteigerung: Der zusätzliche Bearbeitungsaufwand führt zu höheren Kosten in
der Justiz, die letztendlich von der Allgemeinheit getragen werden müssen.



Technische Hürden für Bürger
Bürger stehen vor erheblichen technischen Hürden, wenn sie die elektronische
Einreichung nutzen möchten:
Identifikationsverfahren: Alle elektronischen Übermittlungswege erfordern eine
sichere Identifikation mittels Online-Ausweis oder anderen elektronischen
Identifizierungsmitteln. Viele Bürger verfügen nicht über die erforderliche Technik
oder haben Schwierigkeiten bei der Bedienung.
Software-Anforderungen: Für das eBO ist kostenpflichtige Software erforderlich, die
für Gelegenheitsnutzer unwirtschaftlich sein kann. Die Kosten können mehrere
hundert Euro betragen.
Technische Kompetenz: Die Bedienung der verschiedenen Systeme erfordert eine
gewisse technische Kompetenz, die nicht bei allen Bürgern vorausgesetzt werden
kann. Besonders ältere Menschen haben oft Schwierigkeiten mit der digitalen
Kommunikation.
Formatvorgaben: Die Anforderung, alle Dokumente im PDF-Format einzureichen,
kann für technische Laien problematisch sein. Nicht jeder verfügt über entsprechende
Software oder das Know-how zur PDF-Erstellung.

Rechtliche Unsicherheiten
Die aktuelle Rechtslage führt zu verschiedenen Unsicherheiten, die in der Praxis
problematisch werden können:
Fristwahrung: Es ist nicht eindeutig geklärt, ob bei fristwahrenden Anträgen die
elektronische Einreichung oder erst der Eingang des Originals für die Fristwahrung
maßgeblich ist. Dies kann bei eilbedürftigen Vollstreckungsmaßnahmen zu Problemen
führen.
Vollständigkeit der Einreichung: Unklar ist, ab welchem Zeitpunkt ein Antrag als
vollständig eingereicht gilt. Manche Gerichte beginnen erst nach Eingang des Originals
mit der Bearbeitung, andere prüfen bereits die elektronische Version vor.
Haftung bei technischen Problemen: Bei technischen Störungen der elektronischen
Systeme ist die Haftungsverteilung zwischen Antragsteller, Systemanbieter und Justiz
nicht eindeutig geregelt.



Praktische Probleme in der Umsetzung
Überlastung der Geschäftsstellen: Die doppelte Bearbeitung (elektronisch und
postalisch) führt zu einer Überlastung der Geschäftsstellen. Viele Gerichte haben ihre
Arbeitsabläufe noch nicht optimal an das Hybridverfahren angepasst.
Unterschiedliche Verfahrensweisen: Verschiedene Gerichte und Gerichtsvollzieher
handhaben das Hybridverfahren unterschiedlich. Einige fordern das Original sofort an,
andere warten ab. Diese Uneinheitlichkeit erschwert die Praxis.
Schulungsbedarf: Sowohl bei den Gerichten als auch bei den Anwaltskanzleien
besteht erheblicher Schulungsbedarf für die neuen Verfahren. Nicht alle Beteiligten
sind ausreichend mit den neuen Abläufen vertraut.
Besondere Probleme bei Jugendamtsurkunden
Jugendamtsurkunden bringen zusätzliche spezifische Probleme mit sich:
Verwirkung von Rückständen: Die einjährige Verwirkungsfrist für
Unterhaltsrückstände führt zu Zeitdruck, der durch die Verzögerungen des
Hybridverfahrens verschärft wird.
Häufige Änderungen: Unterhaltsansprüche ändern sich häufig
(Einkommensänderungen, Volljährigkeit des Kindes), was zu einer hohen Anzahl von
Vollstreckungsverfahren führt.
Emotionale Belastung: Unterhaltsverfahren sind oft emotional belastet, was die
Kommunikation zwischen den Beteiligten erschwert und zu zusätzlichen Problemen
führen kann.
Lösungsansätze und Workarounds
Trotz der beschriebenen Probleme haben sich in der Praxis einige Lösungsansätze
bewährt:
Proaktive Kommunikation: Eine frühzeitige telefonische Ankündigung bei
fristwahrenden Anträgen kann Probleme vermeiden. Viele Gerichte und
Gerichtsvollzieher sind für solche Hinweise dankbar.
Optimierte Arbeitsabläufe: Die Entwicklung standardisierter Arbeitsabläufe in den
Kanzleien kann die Fehlerquote reduzieren. Checklisten und Vorlagen helfen dabei,



nichts zu vergessen.
Elektronische Kopien beifügen: Das Beifügen elektronischer Kopien der
Vollstreckungstitel zum elektronischen Antrag erleichtert die Bearbeitung, auch wenn
das Original nachgereicht werden muss.
Alternative Verfahrenswege: In manchen Fällen kann die vollständige postalische
Einreichung effizienter sein als das Hybridverfahren, insbesondere wenn keine beA-
Pflicht besteht.

�. Checklisten und Formulare
Checkliste für Rechtsanwälte: Elektronische Einreichung beim
Vollstreckungsgericht
Vor der Einreichung: - [ ] Vollstreckbare Ausfertigung der Jugendamtsurkunde liegt im
Original vor - [ ] Zuständiges Amtsgericht ermittelt (Wohnsitz des Schuldners) - [ ]
Aktuelle Anschrift des Schuldners bekannt - [ ] Bei Lohnpfändung: Arbeitgeber des
Schuldners ermittelt - [ ] Forderungshöhe korrekt berechnet (Hauptforderung, Zinsen,
Kosten) - [ ] Vollmacht des Mandanten liegt vor - [ ] beA-System funktionsfähig und
aktuell
Elektronische Einreichung: - [ ] Aktuelles ZVFV-Formular verwendet - [ ] Alle
Pflichtfelder ausgefüllt - [ ] Privilegierte Pfändung nach § ���d ZPO beantragt (bei
Unterhalt) - [ ] Elektronische Kopie der Jugendamtsurkunde beigefügt - [ ]
Vollmachtsversicherung nach § ���a ZPO beigefügt - [ ] Berechnungsaufstellung
beigefügt - [ ] Alle Anlagen im PDF-Format - [ ] beA-Nachricht korrekt adressiert - [ ]
Empfangsbestätigung erhalten
Nach der elektronischen Einreichung: - [ ] Begleitschreiben für Originalversendung
erstellt - [ ] Hinweis auf elektronischen Antrag mit Datum - [ ] Original der
Jugendamtsurkunde beigelegt - [ ] Originalvollmacht beigelegt (falls erforderlich) - [ ]
Versendung per Einschreiben mit Rückschein - [ ] Kopien für eigene Akten erstellt - [ ]
Wiedervorlage für Überwachung des Verfahrens eingestellt



Checkliste für Rechtsanwälte: Elektronische Beauftragung von
Gerichtsvollziehern
Vor der Beauftragung: - [ ] Zuständigen Gerichtsvollzieher ermittelt - [ ] Art der
Vollstreckungsmaßnahme festgelegt - [ ] Vollstreckbare Ausfertigung der
Jugendamtsurkunde liegt vor - [ ] Anschrift des Schuldners aktuell - [ ]
Vermögenswerte des Schuldners bekannt (soweit möglich)
Elektronische Beauftragung: - [ ] Vollstreckungsauftrag vollständig ausgefüllt - [ ]
Elektronische Kopie der Jugendamtsurkunde beigefügt - [ ] Vollmachtsversicherung
nach § ���a ZPO abgegeben - [ ] Alle erforderlichen Anlagen beigefügt - [ ] beA-
Nachricht an Gerichtsvollzieher gesendet - [ ] Empfangsbestätigung erhalten
Nach der elektronischen Beauftragung: - [ ] Original der Jugendamtsurkunde
nachgesandt - [ ] Hinweis auf elektronischen Auftrag mit Datum - [ ]
Vollstreckungsauftrag NICHT erneut in Papierform gesandt - [ ] Wiedervorlage für
Überwachung eingestellt

Checkliste für Bürger: Elektronische Einreichung
Vorbereitung: - [ ] Elektronisches Postfach eingerichtet (MJP, eBO oder BayernID) - [ ]
Vollstreckbare Ausfertigung der Jugendamtsurkunde liegt vor - [ ] Zuständiges
Gericht/Gerichtsvollzieher ermittelt - [ ] Aktuelle Anschrift des Schuldners bekannt - [ ]
Forderung korrekt berechnet - [ ] Alle Unterlagen eingescannt (PDF-Format)
Elektronische Einreichung: - [ ] Antragsformular vollständig ausgefüllt - [ ]
Privilegierte Pfändung beantragt (bei Unterhalt) - [ ] Elektronische Kopie der
Jugendamtsurkunde beigefügt - [ ] Berechnungsaufstellung beigefügt - [ ] Nachricht
korrekt adressiert - [ ] Empfangsbestätigung erhalten
Nach der elektronischen Einreichung: - [ ] Begleitschreiben erstellt - [ ] Original der
Jugendamtsurkunde nachgesandt - [ ] Versendung per Einschreiben - [ ] Kopien für
eigene Unterlagen erstellt

Checkliste für Bürger: Postalische Einreichung
Vorbereitung: - [ ] Vollstreckbare Ausfertigung der Jugendamtsurkunde liegt vor - [ ]
Zuständiges Gericht/Gerichtsvollzieher ermittelt - [ ] Antragsformular heruntergeladen
und ausgedruckt - [ ] Alle erforderlichen Unterlagen zusammengestellt



Einreichung: - [ ] Antragsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben - [ ]
Privilegierte Pfändung beantragt (bei Unterhalt) - [ ] Original der Jugendamtsurkunde
beigelegt - [ ] Berechnungsaufstellung beigelegt - [ ] Kopie des Personalausweises
beigelegt - [ ] Versendung per Einschreiben mit Rückschein - [ ] Kopien aller Unterlagen
für eigene Akten erstellt

Musterformulierungen
Begleitschreiben für Originalversendung (Rechtsanwälte):

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserem elektronischen Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlusses vom [Datum] übersenden wir hiermit die erforderlichen 
Originalunterlagen:

- Vollstreckbare Ausfertigung der Jugendamtsurkunde vom [Datum]
- Originalvollmacht vom [Datum]

Wir bitten um Zuordnung zu unserem elektronischen Antrag und um weitere 
Bearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen
[Kanzleiname]

Begleitschreiben für Originalversendung (Bürger):
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersende ich das Original der vollstreckbaren Ausfertigung der 
Jugendamtsurkunde zu meinem elektronischen Antrag vom [Datum].

Ich bitte um Zuordnung zu meinem elektronischen Antrag und um weitere 
Bearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen
[Name und Unterschrift]

Vollmachtsversicherung nach § ���a ZPO:
Ich versichere, dass mir eine schriftliche Vollmacht erteilt worden ist.

[Ort, Datum]
[Unterschrift Rechtsanwalt]



�. Häufige Fehler und deren Vermeidung
Fehler bei der Vorbereitung
Fehler: Verwendung einer einfachen Kopie statt der vollstreckbaren Ausfertigung
Folge: Vollstreckung ist nicht möglich Vermeidung: Stets die vollstreckbare
Ausfertigung beim Jugendamt beantragen
Fehler: Veraltete Anschrift des Schuldners Folge: Vollstreckung läuft ins Leere
Vermeidung: Aktuelle Melderegisterauskunft einholen
Fehler: Falsche Zuständigkeit Folge: Antrag wird abgelehnt oder weitergeleitet
Vermeidung: Zuständigkeit vor Antragstellung prüfen
Fehler bei der elektronischen Einreichung
Fehler: Verwendung veralteter Formulare Folge: Antrag wird zurückgewiesen
Vermeidung: Stets aktuelle ZVFV-Formulare verwenden
Fehler: Schriftsatz im Nachrichtenfeld statt als Anhang Folge: Antrag wird als ungültig
eingestuft Vermeidung: Schriftsatz stets als PDF-Anhang übermitteln
Fehler: Fehlende Privilegierung bei Unterhaltspfändung Folge: Niedrigere
Pfändungsbeträge Vermeidung: § ���d ZPO ausdrücklich beantragen

Fehler bei der Originalversendung
Fehler: Erneute Übersendung des Vollstreckungsauftrags in Papierform Folge:
Verwirrung bei der Bearbeitung Vermeidung: Nur das Original der
Jugendamtsurkunde nachsenden
Fehler: Fehlender Hinweis auf elektronischen Antrag Folge: Zuordnungsprobleme
Vermeidung: Deutlichen Hinweis mit Datum beifügen
Fehler: Versendung ohne Nachweis Folge: Verlust kann nicht bewiesen werden
Vermeidung: Stets Einschreiben mit Rückschein verwenden



��. Ausblick und geplante Änderungen
Geplante Gesetzesänderungen
Der Gesetzgeber ist sich der Probleme des Hybridverfahrens bewusst und arbeitet an
entsprechenden Lösungen. Die Bundesrechtsanwaltskammer und der Deutsche
Gerichtsvollzieherbund haben mehrfach auf die Notwendigkeit von Änderungen
hingewiesen [��]. Eine Gesetzesänderung, die eine vollständig elektronische
Zwangsvollstreckung ermöglicht, ist derzeit in der öffentlichen Diskussion.
Geplante Änderungen: - Schaffung elektronischer Vollstreckungstitel - Wegfall der
Originalpflicht bei bestimmten Titeln - Vereinheitlichung der Verfahren - Verbesserung
der technischen Infrastruktur
Zeitrahmen: Eine konkrete Zeitschiene für die Umsetzung ist noch nicht bekannt.
Experten rechnen mit einer Umsetzung in den nächsten �-� Jahren.
Technische Entwicklungen
Automatisierung: Zukünftig sollen Gerichtsvollzieher alle wesentlichen Schritte der
Pfändung von Geldforderungen automatisiert übernehmen können. Dies könnte zu
einer erheblichen Beschleunigung der Verfahren führen.
Künstliche Intelligenz: Der Einsatz von KI-Systemen zur automatischen Bearbeitung
von Standardfällen wird diskutiert. Dies könnte die Bearbeitungszeiten erheblich
verkürzen.
Blockchain-Technologie: Die Nutzung von Blockchain-Technologie für die sichere
Übertragung und Speicherung von Vollstreckungstiteln wird erforscht.

Empfehlungen für die Praxis
Kurzfristig: - Optimierung der bestehenden Arbeitsabläufe - Schulung der Mitarbeiter
in den neuen Verfahren - Entwicklung standardisierter Checklisten und Vorlagen -
Proaktive Kommunikation mit Gerichten und Gerichtsvollziehern
Mittelfristig: - Investition in entsprechende Software-Lösungen - Aufbau von Expertise
im elektronischen Rechtsverkehr - Entwicklung von Kooperationen mit anderen
Kanzleien - Überwachung der Gesetzgebungsverfahren



Langfristig: - Vorbereitung auf vollständig digitale Verfahren - Anpassung der
Kanzleiorganisation - Fortbildung in neuen Technologien - Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle
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